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„Viele vollgelaufene Keller musste die Feuerwehr leer pumpen“ oder ähnliche Sätze findet man 
immer wieder in Zeitungsberichten über Wolkenbrüche oder die Folgen heftiger Gewitterregen in 
besiedelten Gebieten, Keller und andere tieferliegende Räume werden überflutet, weil manches 
Haus noch immer nicht genügend gegen Kanalrückstau gesichert ist. 
 
Hierdurch entstehen oft sehr große Schäden. Dabei könnten diese größtenteils vermieden wer-
den, wenn die Gebäude entsprechend den technischen Möglichkeiten und den geltenden Vor-
schriften gesichert wären. Zudem sind nach geltendem Recht für alle Schäden, die auf dem 
Fehlen dieser Sicherungen beruhen, die Eigentümer verantwortlich. Die entsprechenden Be-
stimmungen finden sich in der städtischen Entwässerungssatzung und in den Vorschriften „DIN 
1986 - Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“. 
 
Das Kanalnetz einer Stadt oder einer Gemeinde kann nicht darauf ausgerichtet werden, dass es 
jeden Starkregen oder Wolkenbruch sofort ableiten kann. Die Rohre der Kanalisation würden 
sonst so groß und teuer werden, dass die Bürger, die sie ja über Abwassergebühren mit bezah-
len müssen, unvertretbar belastet würden. Deshalb muss bei solchen starken Regen eine kurz-
zeitige Überlastung des Entwässerungsnetzes und damit ein Rückstau in die Grundstücksent-
wässerungsanlagen in Kauf genommen werden. Dabei kann das Wasser des Kanals aus den 
tiefer gelegenen Ablaufstellen im Haus, Gebäude (Gully, Waschbecken, Waschmaschinenab-
läufe, Bäder, WC-Anlagen, etc.) austreten, falls diese Ablaufstellen nicht vorschriftsmäßig ge-
sichert sind. Auch wenn es bisher in einem Gebiet noch niemals zu einem Rückstau kam, 
kann nicht darauf vertraut werden, dass ein solcher für alle Zukunft ausbleibt. Für Schäden 
infolge unvermeidbarer Naturereignisse - wie Rückstau bei Hochwasser, überdurchschnittlichen 
Niederschlägen, Schneeschmelze oder Störungen im Abwasserablauf und dergleichen - wird sei-
tens der Stadt weder Ersatz geleistet noch eine Minderung der Gebühren gewährt. 
 
Die Hauseigentümer sind daher in eigener Verantwortung verpflichtet, alle tief liegenden Ab-
laufstellen im Haus, Gebäude und vor allem im Keller mit Rückstauvorrichtungen zu versehen. 
Alle Räume oder Hofflächen unter der „Rückstauebene“, die im allgemeinen in Höhe der Straßen-
oberkante angenommen wird, müssen gesichert sein. 
 
Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte: 
 
1. Liegen bei Revisionsschächten außerhalb von Gebäuden die Deckel unter der Rückstau-

ebene, sind diese wasserdicht und innendruckfest auszuführen, sofern die Leitungen in den 
Schächten offen verlaufen. Innerhalb von Gebäuden ist die Abwasserleitung geschlossen mit 
abgedichteter Reinigungsöffnung durch einen Schacht zu führen. 
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2. Wählen Sie die richtigen Rückstausicherungen. Die seit Jahrzehnten bekannten Kellerabläufe 

(Gullys) mit Rückstaudoppelverschluss sind nur für fäkalienfreies Abwasser geeignet. Sie ent-
sprechen der DIN 1997. Viele dieser Gullys haben die Möglichkeit, Seiteneinläufe anzu-
schließen. 

 Außerdem gibt es seit einigen Jahren noch Absperrvorrichtungen für durchgehende Rohr-
leitungen, so dass damit problemlos Bodeneinläufe, Waschbecken, Spülbecken, Waschma-
schinenabläufe, Bäder, Duschen und ähnliches wirkungsvoll abgesichert werden können. 

 Diese Rückstausicherungen haben alle grundsätzlich zwei Verschlüsse. Der Betriebsver-
schluss schließt die Leitung bei Rückstau selbständig. 

 Der Notverschluss ist mit Hand zu betätigen. Es empfiehlt sich, sofern kein Schmutzwasser 
abgelassen wird, den Notverschluss stets verschlossen zu halten. 

 Schmutzwasser, das unterhalb der Rückstauebene anfällt, ist der öffentlichen Kana-
lisation über eine automatisch arbeitende Abwasserhebeanlage rückstaufrei (Heben 
über die Rückstauebene) zuzuführen. 

 Bringen Sie die vom Hersteller mitgelieferte Anleitung deutlich sichtbar in unmittelbarer Nähe 
des Verschlusses an. 

 
3. Wählen Sie stets den richtigen Einbauort für Ihren Rückstauverschluss. Es dürfen gezielt nur 

die Ablaufstellen, die unter der Rückstauebene liegen, geschützt werden. Leitungen aus Ober-
geschossen und Dachentwässerungen müssen ungehindert ablaufen können. Bauen Sie des-
halb Ihren Rückstauverschluss auf gar keinen Fall in den Revisionsschacht vor dem Haus ein. 
Sie würden damit im Rückstaufall Ihre gesamte Entwässerungsanlage absperren. 

 
4. Sorgen Sie für eine regelmäßige Inspektion und Wartung, damit Ihre Rückstauverschlüsse 

im Bedarfsfall auch funktionieren. Nehmen Sie also Ihren Rückstauverschluss einmal monat-
lich in Augenschein und betätigen Sie den Notverschluss. 

 Die Wartung ist mindestens zweimal im Jahr durchzuführen. Bei Rückstauverschlüssen für 
fäkalienfreies Abwasser soll nach DIN 1986, Teil 32, die Anlage von einem Fachkundigen ge-
wartet werden. 

 Bei Rückstauverschlüssen für fäkalienhaltiges Abwasser muss dies nach DIN 1986, Teil 33, 
durch einen Fachbetrieb erfolgen. Hauptsächlich bezieht sich die Wartung auf die Entfernung 
von Schmutz und Ablagerungen, Prüfung von Dichtungen, Kontrolle der Mechanik, Feststellen 
der Dichtheit und Funktionsprüfung. Der Abschluss eines Wartungsvertrages wird em-
pfohlen. 

 
5. Dränagen dürfen nie an Misch- oder Schmutzwasserkanäle angeschlossen werden (DIN 

1986, Teil 3,2.5.3). Sofern ein Anschluss an einen Regenwasserkanal oder einen freien Vor-
fluter (Gewässer) erfolgt, ist auch hier eine Rückstausicherung unerlässlich (DIN 40955.5). 
Bitte bedenken Sie aber dabei, dass bei Verschluss der Rückstausicherung die Dränage nicht 
arbeiten kann und das Grundwasser ansteigt. Besser ist hier, den Keller als wasserdichte 
Wanne auszubauen. 

 
6. Kellerlichtschächte sollten mindestens 10 bis 15 cm über das umgebende Gelände hochge-

zogen werden, um Eindringen von Oberflächenwasser zu verhindern. Dies gilt auch für die 
oberste Stufe von außenliegenden Kellerabgängen. Auch die Kellereingangstür sollte eine 
Schwelle von 10 bis 15 cm Höhe erhalten. Die relativ bescheidenen Niederschlagsmengen 
der Kellerabgänge können im Regelfall versickert werden. Ist dies nicht möglich und muss der 
Einlauf an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen werden, ist er mit einem Bodenablauf 
gemäß DIN 1997 gegen Rückstau zu sichern. 

 
 
Bitte nehmen Sie diese Anregungen in Ihrem eigenen Interesse sehr ernst. Nur bei 
Beachtung ist ein sicherer Schutz Ihres Eigentums gegen Rückstau bzw. Über-
schwemmungsschäden gegeben. 
 
Bei speziellen Fragen zur Rückstausicherung Ihres Anwesens wenden Sie sich bitte 
an einen Architekten oder ein Fachingenieurbüro bzw. an einen Fachbetrieb für 
sanitäre Anlagen und Installationen. 


